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AMTLICHE MITTEILUNG 
 

Gelber Sack/Gelbe Tonne 

Leider hat sich der Fehlerteufel in die Informationen zur Kunststoffentsorgung in der letzten 
Amtlichen Mitteilung eingeschlichen. 
 

METALLVERPACKUNGEN gehören NICHT in den Gelben Sack bzw. in die Gelbe Tonne !!! 
Keine gemischte Sammlung von Metall- und Kunststoffverpackungen in Steyr-Land ab 2023! 
In den Gelben Sack bzw. in die Gelbe Tonne gehören nur Kunststoffverpackungen! 
 

Die Altstoffsammelzentren können weiterhin von allen BürgerInnen des Bezirkes genutzt werden. 
 

TIPP: Bringe deine Abfälle ins ASZ, dort erzielt man durch die genauere Sortierung ein 
besseres Recycling und stützt durch die besseren Erlöse die Abfallgebühren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Baum- und Strauchschnitt entlang öffentlicher Straßen, Wege und 

Gehsteige 

Bei Grundstücken, die an das öffentliche Gut (Straße und Gehsteig) grenzen, kommt es immer wieder 
durch herauswachsende, überhängende Bäume, Sträucher und Hecken zu Behinderungen für 
Fußgänger und Kraftfahrzeuge. 
Die Gemeinde möchte hiermit darauf hinweisen, dass die Liegenschaftseigentümer der betreffenden 
Grundstücke zum Schneiden und Entsorgen der herausragenden Sträucher und Bäume verpflichtet sind! 
 

Auszug aus der Straßenverkehrsordnung 1960, idgF.: 
 

§ 91. Bäume und Einfriedungen neben der Straße 
(1) Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die 
Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht über den Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung 
und Sicherung des Verkehrs oder welche die Benützbarkeit der Straße einschließlich der auf oder über ihr 
befindlichen, dem Straßenverkehr dienenden Anlagen, z.B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, 
beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen. 

 



 

 

Heizkosten- und Energiekostenzuschuss 

 

Der Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2022/2023 und der Energiekostenzuschuss können von  
02. Jänner bis 28. April 2023 beantragt werden.  

Die Höhe der Zuschüsse betragen je 200 Euro pro Haushalt. Der Energiekostenzuschuss wird 
ausschließlich Personen gewährt, die den Oö. Energiekostenzuschuss 2022 nicht bereits antragslos 
erhalten haben. 

Das Ansuchen ist beim zuständigen Wohnsitzgemeindeamt einzubringen. Dort liegen auch die 
entsprechenden Antragsformblätter auf.  

Sozial bedürftige Personen, wenn das monatliche Nettoeinkommen (Durchschnittseinkommen der 
letzten 6 Monate 2022) aller tatsächlich im Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die Summe 
folgender Netto-Einkommensgrenzen nicht übersteigt. 

 

Die Einkommensgrenzen betragen für den Heizkostenzuschuss:  

• Alleinstehende: 1.200 Euro  
• Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 1.800 Euro 
• für jedes minderjährige Kind: 390 Euro 
• für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt: 535 Euro 
• für jede weitere erwachsene Person im Haushalt: 360 Euro  
• Freibetrag Lehrlingsentschädigung: 232,49 Euro 

 
 

 Die Einkommensgrenzen betragen für den Energiekostenzuschuss:  

• Alleinstehende: 985 Euro  
• Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 1.550 Euro 
• für jedes minderjährige Kind: 390 Euro 
• für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt: 535 Euro 
• für jede weitere erwachsene Person im Haushalt: 360 Euro  
• Freibetrag Lehrlingsentschädigung: 232,49 Euro 

Weitere Infos finden Sie auch unter https://www.land-oberoesterreich.gv.at/52800.htm 
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